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1 Einnahmen und Entnahmen sind bei 

der Einkommensteuer steuerfrei 

Ziel Förderung der Photovoltaik-Anlagen 

Steuerliche Erleichterungen sollen dazu beitragen, 

den Ausbau von Photovoltaikanlagen fördern. 

Hierzu hat man – sofern bestimmte Voraus-

setzungen eingehalten werden - eine Befreiung der 

Photovoltaikanlagen bei der Einkommensteuer und 

für den Kauf der Photovoltaikanlagen einen 

Umsatzsteuersatz von 0% eingeführt. 

Einkommensteuergesetz 

Die Steuerbefreiung im Bereich der 

Einkommensteuer findet sich in § 3 Nr. 72 EStG 

(Einkommensteuergesetz) und gilt ab dem 

Veranlagungszeitraum 2022. Es wurden zwei 

Gruppen von begünstigten Photovoltaikanlagen 

geschaffen. 

Gruppe 1 

Nach § 3 Nr. 72 Buchstabe a EStG sind PV-Anlagen 

begünstigt, die betrieben werden 

- auf, an oder in Einfamilienhäusern – 

einschließlich Nebengebäuden, sowie 

- auf, an oder in nicht Wohnzwecken 

dienenden Gebäuden 

und 

- eine maximale installierte Leistung von bis 

zu 30 kW (peak) haben. 

Zu den Nebengebäuden zählen auch Garagen oder 

Carports sowie anderweitige Nebengebäude wie 

z.B. Gartenhäuser oder Schuppen. Nicht 

Wohnzwecken dienende Gebäude können z.B. 

Gewerbeimmobilien oder ein Garagenhof sein. 

Gruppe 2 

Nach § 3 Nr. 72 Buchstabe b EStG sind PV-Anlagen 

begünstigt, die betrieben werden 

- auf, an oder in sonstigen Gebäuden  

und 

- die eine maximal installierte Leistung von 

15 kW (peak) je Wohn- und 

Gewerbeeinheit haben. 

Beispiel zur Gruppe 1 

Frau A betreibt auf dem Dach des eigengenutzten 

Einfamilienhauses eine PV-Anlage mit 12,8 kW 

installierter Leistung. Der Strom wird sowohl privat 

verbraucht als auch eingespeist. 

 Da die installierte Leistung der PV-Anlage 

nicht mehr als 30 kW beträgt, sind die Einkünfte aus 

dieser PV-Anlage ab 2022 steuerfrei. 

Beispiel zur Gruppe 2 

Die Eheleute B betreiben gemeinsam eine PV-

Anlage auf dem Dach eines 3-Familien-Hauses. 

Installierte Leistung 33,0 kW. Eigentümer des 

Gebäudes ist Herr B. 

 Für die Steuerbefreiung ist es nicht 

maßgebend, wer Eigentümer des Gebäudes ist. 

Maßgebend ist, dass sich die PV-Anlage auf einem 

begünstigten Gebäude befindet. Ein 3-Familien-

Haus fällt unter die sonstigen Gebäude. Es sind 3 

Wohneinheiten vorhanden. Somit höchstmögliche 

Leistung für die Steuerfreiheit: 3 x 15 kW = 45 kW. 

Die PV-Anlage überschreitet diese Grenze nicht und 

die Einkünfte daraus sind deswegen steuerfrei. 

Höchstgrenze 

Um eine ungerechtfertigte Begünstigung zu 

vermeiden, hat der Gesetzgeber eine Höchstgrenze 

von 100 kWp je Steuerpflichtigen (wenn dem 

Steuerpflichtigen die Anlagen allein zuzurechnen 

sind) eingeführt. Zusammenzufassen sind die 

steuerfreien PV-Anlagen. 

Es handelt sich um eine sog. Freigrenze, d.h. wenn 

die Leistungsgrenze von 100 kWp in Summe 
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überschritten wird, sind alle Photovoltaikanlagen 

steuerpflichtig. 

Welche Leistung ist maßgebend? 

Es kommt nicht auf die Einspeise- oder 

Wechselrichterleistung an. Maßgebend ist die 

installierte Leistung nach dem Marktstamm-

datenregister. 

Eine Aufrundung oder Abrundung ist nicht 

vorgesehen. Wenn die installierte Leistung über 

30 kW liegt (z.B. 30,2 kW), dann ist der Wert nach 

§ 3 Nr. 72 Buchst. a EStG überschritten. 

Gemietete bzw. geleaste Anlagen 

§ 3 Nr. 72 EStG unterscheidet nicht zwischen 

gemieteten bzw. geleasten Anlagen bzw. Anlagen, 

die im Eigentum des Betreibers stehen. Daher sind 

auch die Einnahmen aus einer geleasten oder 

gemieteten Anlage steuerfrei. 

 

2 Inhalt der Steuerbefreiung bei der 

Einkommensteuer 

Antrag nicht erforderlich 

Die Steuerfreiheit des § 3 Nr. 72 EStG greift 

automatisch – wenn die Voraussetzungen des § 3 

Nr. 72 EStG erfüllt sind. 

Ein Antrag für die Steuerfreiheit ist nicht 

erforderlich. Dies gilt unabhängig davon, ob 

Verluste oder Gewinne ausgewiesen werden. 

Wahlrecht nicht möglich 

Die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 72 EStG ist – anders 

als beim Antrag auf Liebhaberei - nicht als 

Wahlrecht ausgestaltet. Sind die Voraussetzungen 

erfüllt, ist die Steuerbefreiung zwingend 

anzuwenden. 

Ein freiwilliger Verzicht auf die Steuerbefreiung – 

um beispielsweise hohe Betriebsausgaben abziehen 

oder eine Sonderabschreibung nach § 7g EStG 

geltend machen zu können – ist nicht möglich. 

Umfang der Steuerbefreiung 

Es werden alle Einnahmen und Entnahmen im 

Zusammenhang mit dem Betrieb einer 

begünstigten PV-Anlage steuerfrei gestellt. Dies gilt 

grundsätzlich auch für die Veräußerung einer 

begünstigten Photovoltaikanlage.  

Wegfall des Betriebsausgabenabzugs 

Die Steuerbefreiung hat auch eine Kehrseite: 

Betriebsausgaben in Zusammenhang mit 

steuerfreien Einnahmen dürfen nicht mehr 

abgezogen werden. 

Somit können bei einer solchen Anlage z. B. die 

Abschreibung, Miet- oder Leasingaufwendungen, 

Reparaturen, Rückbaukosten oder Entsorgungs-

kosten nicht mehr geltend gemacht werden. 

Sind auch sog. Altanlagen begünstigt? 

Die Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 72 EStG gilt 

unabhängig vom Inbetriebnahmedatum. Somit gilt 

diese Steuerfreiheit auch für die PV-Anlagen, die vor 

dem 01.04.2012 installiert wurden. 

Alle Anlagen - egal welches Inbetriebnahmedatum - 

welche die Voraussetzungen des § 3 Nr. 72 EStG 

erfüllen, fallen automatisch unter die 

Steuerfreiheit, somit auch die Volleinspeise-

anlagen. 

Gewinnermittlung nicht mehr erforderlich 

Gewinne und Verluste (somit Betriebseinnahmen 

und Betriebsausgaben) aus einer steuerfreien PV-

Anlage werden bei der Einkommensteuer nicht 

mehr berücksichtigt. Dies bedeutet auch, dass 

weder eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung noch 

eine Anlage G hierfür abgegeben werden müssen. 

 

3 Änderungen bei der Umsatzsteuer 

Einführung USt-Satz von 0 % 

Im Bereich der Umsatzsteuer wurde im § 12 Abs. 3 

UStG (Umsatzsteuergesetz) ein sog. Nullsteuersatz 

eingeführt. Die Lieferung bzw. Installation von 

begünstigten Photovoltaikanlagen erfolgt ab dem 

01.01.2023 mit einem Steuersatz von 0%. 

Welche Lieferungen sind begünstigt? 

Der Nullsteuersatz gilt für die Lieferung und 

Installation von Solarmodulen, wesentlichen 
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Komponenten und Speichern, wenn Leistungs-

empfänger der Betreiber der PV-Anlage ist. 

Voraussetzung ist ferner, dass sich die 

Photovoltaikanlage am richtigen Ort befindet, d.h. 

dass die PV-Anlage auf oder in der Nähe von 

Privatwohnungen, Wohnungen oder dem 

Gemeinwohl dienenden Gebäuden installiert wird. 

Wenn die installierte Bruttoleistung der PV-Anlage 

30 kW(peak) nicht übersteigt, gelten diese Voraus-

setzungen für den Nullsteuersatz als erfüllt. 

Häufiger Kleinunternehmerregelung 

In vielen Fällen kann zwischen der Regel-

besteuerung und der Kleinunternehmerregelung 

gewählt werden. Wenn der Betreiber der PV-Anlage 

ab 2023 also nicht mehr mit Vorsteuern aus dem 

Anschaffungsvorgang belastet ist, dürfte die Wahl 

für die Kleinunternehmerregelung (soweit 

überhaupt möglich) leichter fallen. 

Falls Regelbesteuerung 

Wenn PV-Anlagenbetreiber der Regelbesteuerung 

unterliegt, dann unterliegt die Einspeisevergütung 

unabhängig von der Höhe des Vorsteuerabzugs dem 

Steuersatz von 19 %. Auch wenn bei der An-

schaffung der PV-Anlage der Steuersatz von 0 % gilt. 

Besteuerung des selbst verbrauchten Stroms entfällt 

Wurde die Photovoltaikanlage mit dem 

Nullsteuersatz erworben, gibt es eine weitere 

steuerliche Erleichterung: der selbst verbrauchte 

Strom muss nicht mehr als unentgeltliche 

Wertabgabe versteuert werden. 

Balkon-PV-Anlage 

Balkon-PV-Anlagen erfüllen die Voraussetzungen 

des neuen § 12 Abs. 3 UStG und bei Lieferung ab 

01.01.2023 ist der Steuersatz von 0 % anzuwenden. 

Ladestation (Wallbox) 

Der Unterschied zum Stromspeicher bei einer PV-

Anlage liegt darin, dass die Wallbox nicht speichert, 

sondern als Verbraucher (Ladestation) für ein 

anderes Wirtschaftsgut dient. 

Die Wallbox ist nicht als Bestandteil der PV-Anlage, 

sondern als eigenes Wirtschaftsgut anzusehen. 

Somit ist leider keine Lieferung zu 0 % möglich. 

Nachrüstung mit Speicher 

Auch der isolierte Erwerb eines Speichers kann mit 

dem Nullsteuersatz begünstigt sein. Voraussetzung 

ist, dass der Speicher dazu dient, den Strom der PV-

Anlage zu speichern. Weiter ist erforderlich, dass 

die PV-Anlage nach § 12 Abs. 3 UStG begünstigt ist. 

Beispiel: 

PV-Anlage auf Einfamilienhaus; Speicher wird 2024 

nachgerüstet. 

Da die PV-Anlage sich auf einer Wohnung befindet 

und der Speicher zur Speicherung des Stroms der 

PV-Anlage dient, erfolgt die Lieferung 2024 mit 0%. 

Vor dem 01.01.2023 in Betrieb genommene PV-

Anlagen 

Bei vor dem 01.01.2023 gelieferten PV-Anlagen 

(und Speichern) ändert sich nichts. Es gelten die 

bisherigen Regelungen weiter. Dies bedeutet u. a., 

dass bei einer Option zur Regelbesteuerung der 

Wechsel zum Kleinunternehmer im Regelfall 

frühestens nach 5 Jahren möglich ist. 

 

4 Weitere Informationen  

Die vorstehenden Ausführungen und Beiträge sind 

mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und 

Kenntnisstand verfasst worden. Es handelt sich 

nicht um eine abschließende und vollständige 

Darstellung und ersetzt nicht die Beratung im 

Einzelfall. Eine Haftung für den Inhalt dieses 

Informationsbriefs kann daher nicht übernommen 

werden. 

Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen 

Themen. 

 


